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1 Vorbemerkung 
 
Kinder- und Familienfreundlichkeit ist eines der Leitbilder der Stadt Eisen-
hüttenstadt. Dieser Vorsatz ist ausdrücklicher Bestandteil des „Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Eisenhüttenstadt" und im Integrierten 
Handlungskonzept des Förderprogramms „Soziale Stadt“ enthalten.  
 
Die Umsetzung einer kinderfreundlichen Stadt bedarf des fachübergreifen 
Zusammenspiels verschiedener Faktoren. Einer davon ist die bedarfsgerech-
te Bereitstellung von Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräumen für Kinder und 
Jugendliche in der Stadt und deren Vernetzung. Entsprechende Spielplätze 
sollen in Größe, Erreichbarkeit und Ausstattung den speziellen Bedürfnissen 
der verschiedenen Altersgruppen - also vom Kleinkind bis zum Jugendlichen 
- gerecht werden. Bei der Stadtentwicklung müssen deshalb die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen gegenüber raumgreifenden Anforderungen 
anderer Nutzergruppen, wie z.B. Verkehr, Gewerbe, Einzelhandel, aber auch 
Wohnungsbau besonders berücksichtigt werden. Vor allem bedarf es in Ei-
senhüttenstadt jedoch einer Anpassung des vorhandenen Spielplatzbestan-
des an die sich aus dem Stadtumbau sowie dem demographischen Wandel 
ergebenden stadt- und nutzungsstrukturellen Veränderungen.  
 
Die Stadt Eisenhüttenstadt hat deshalb, in Zusammenarbeit mit den Woh-
nungsbauunternehmen GeWi und EWG, mit dem Spielplatzentwicklungskon-
zept einen Leitfaden zur gemeinsamen Entwicklung aller öffentlich nutzbaren 
Spielplätze der Stadt erarbeitet.  
 
Um hierbei die künftige Entwicklung der Eisenhüttenstädter Spielplätze auch 
wirklich an den konkreten Bedürfnissen der Nutzer, d.h. der hier lebenden 
Kinder und Jugendlichen, orientieren zu können, wurde im Rahmen der Er-
arbeitung eine breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen durchge-
führt. Begleitet durch Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen waren im 
Projekt "Spielplatzdetektive" ca. 400 Eisenhüttenstädter Kinder und Jugend-
liche in ihrer Stadt unterwegs, um die vorhandenen Spielplätze oder die 
Lage neuer Standorte zu bewerten.  
 
Das im Ergebnis dieser Nutzerbeteiligung sowie umfassender planerischen 
Erhebungen und Analysen erarbeitete und im Rahmen der AG Spielplatz-
entwicklung abgestimmte Ziel- und Maßnahmenkonzept umfasst sowohl eine 
am Bedarf orientierte räumliche Standortplanung als auch die objektbezoge-
ne Darstellung des unter Beachtung von pädagogischen und gestalterischen 
Aspekten erforderlichen Handlungsbedarfs zur qualitativen Verbesserung 
bzw. Weiterentwicklung des Bestands. Die räumliche Standortplanung ist, 
differenziert nach sechs Teilräumen (Schulbezirke und Insel), in Teil 1 des 
Spielplatzkonzeptes in Karten und Tabellen dargestellt. Der objektbezogene 
Handlungsbedarf ist für jeden Spielplatz in Form von Steckbriefen in Teil 2 
des Spielplatzkonzeptes zusammenfassend dargestellt. Die zu beachtenden 
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denkmalpflegerischen Belange sind nicht Gegenstand des Konzeptes, soweit 
relevant, wurden einzelne Anforderungen aus dem Freiflächenkonzept WK I-
IV1 übernommen. 
 
Die Umsetzung und künftige Weiterentwicklung des Spielplatzentwicklungs-
konzeptes soll - wie im Rahmen der Bearbeitung innerhalb der AG Spiel-
platzentwicklungskonzept bereits erprobt - durch eine fachübergreifende 
Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung ebenso wie durch eine kon-
tinuierliche Abstimmung und Aufgabenteilung zwischen der Stadt und den 
Wohnungsunternehmen begleitet werden. Zur Steuerung und Koordination 
der Maßnahmenumsetzung sowie zur Fortschreibung des Konzepts entspre-
chend künftiger Rahmenanforderungen bedarf - gestützt durch einen breiten 
politischen Konsens - der Einrichtung einer kontinuierlich funktionierenden 
Arbeitsstruktur.  
 
 

2 Kinderspiel in der Stadt  
 
Ungehindertes Spielen ist elementare Voraussetzung für eine gesunde kör-
perliche, geistige und soziale Entwicklung von Kindern. Im Spiel erwerben 
sie ihre motorischen Fähigkeiten, entwickeln die Wahrnehmung und den 
Umgang mit der sozialen und natürlichen Umwelt. In der Stadt findet Spielen 
an verschiedenen Orten und Bereichen auf unterschiedlichste Weise statt. 
Mit zunehmendem Alter erweitert sich der natürliche Aktionsradius der Kin-
der. Sie erkunden schrittweise immer größere Bereiche ihrer Lebensumwelt, 
beginnend innerhalb der Wohnung, dann - zuerst noch in Begleitung von 
Aufsichtspersonen - den Nachbarschaftsbereich im direkten Wohnumfeld, 
zunehmend allein das Wohnquartier und schließlich den eigenen bzw. die 
anderen Stadtteile.  
 
In der Stadt wird der natürliche bespielbare Aktionsradius von Kindern je-
doch durch verschiedene Faktoren immer mehr eingeschränkt. Die Zunahme 
des Straßenverkehrs z.B. hat mittlerweile das Kinderspiel fast vollständig 
von der Straße (als ursprünglich wichtigen wohnungsnahen Sozial- und 
Kommunikationsraum) vertrieben und das Sicherheitsrisiko für Kinder erheb-
lich erhöht. Der infolge der Verkehrszunahme erhöhte Raumbedarf des ru-
henden Verkehrs verringert das Freiflächenangebot in den Wohnhöfen und 
beeinträchtigt die Nutzung benachbarter Freiflächen. Aber auch die abneh-
mende Akzeptanz von Kindern, allen voran Nachbarschaftskonflikte wegen 
"Kinderlärm", schränken die Nutzbarkeit von Freiräumen für Kinder und ein 
gemeinschaftliches Mit- statt Nebeneinander der Generationen immer weiter 
ein. Spielplätze bilden somit heute wichtige Ersatzräume, in denen Kinder 
ungestört und sicher spielen können.  
 

                                                           
 
1  Parallele Bearbeitung 2008/2009 durch das Landschaftsarchtekturbüro Engelmann Cott-

bus im Auftrag der Stadt Eisenhüttenstadt 
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Neben dem ungehindert verfügbaren Flächenangebot spielt jedoch auch die 
Qualität der Ausstattung und Gestaltung der Spielplätze eine immer wichti-
gere Rolle. Nur attraktive Spielplätze bieten genug Anreiz zur Benutzung 
und können so der starken Konkurrenz durch virtuelle Spiel- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten der elektronischen Medien standhalten.  
 
 

3 Planungsauftrag der Kommune 
 
Mit der Aufstellung des Spielplatzentwicklungskonzepts sowie der hierbei 
erfolgten breiten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stellt sich die 
Stadt Eisenhüttenstadt ihrem gesetzlichen Auftrag und politischen Anspruch 
zur Entwicklung einer kinder- und familienfreundlichen Stadt. 
 
Auftrag und Rechtsgrundlage für die Spielplatzentwicklungsplanung ergeben 
sich aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). In § 1 SGB VIII wird 
der Grundanspruch formuliert "positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen" sowie eine "kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und 
zu schaffen." Damit wird die Jugendhilfeplanung als Teil der Stadtentwick-
lungsplanung definiert. Ziel ist eine soziale Infrastruktur zu schaffen, die 
eine ausreichende Versorgung z.B. auch mit Spielplätzen für Kinder und 
Aktionsflächen für Jugendliche gewährleisten kann. 
 
§ 8 Abs. 1 SGB VIII schafft zudem die gesetzliche Grundlage zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen. 
Der im Dezember 2008 im Bundeskabinett beschlossene Nationale Aktions-
plan "Für ein kindgerechtes Deutschland 2005-2010" beschreibt als eines 
von sechs zentralen Handlungsfeldern die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen. Auch im Rahmen der kommunalen Planungsprozesse soll die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umfassend gefördert und das 
gesamte Spektrum der Beteiligungsformen einbezogen werden. Die kommu-
nale Spielplatzentwicklungsplanung ist hierbei ein klassisches Themenfeld, 
da es um die Gestaltung eines wichtigen Teils der Lebensumwelt von Kinder 
und Jugendlichen geht und somit eine direkte Betroffenheit besteht. 
 
Der gesetzliche Planungsauftrag wird in Eisenhüttenstadt auch politisch 
durch vielfältige Beschlüsse und Aktionen zur Kinder- und Familienfreund-
lichkeit als wesentlichem Standortfaktor untermauert. 2007 wurde Eisenhüt-
tenstadt bereits vom Land Brandenburg der Titel "Kinder - und familien-
freundliche Gemeinde" verliehen.  
 
 

4 Grundlagen der räumlichen Spielplatzentwicklungsplanung 
 

4.1 Orientierungswerte Flächenbedarf 
 
In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt der Spielplatzentwicklungspla-
nung vorrangig auf der Formulierung des erforderlichen Flächenbedarfs im 
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Verhältnis zur Einwohneranzahl. Einheitliche Richtlinien gibt es jedoch nicht. 
Die Kommunen orientieren sich jeweils an verschiedenen Regelwerken und 
Normen.  
 
Übersicht Richtwerte zum Flächenbedarf (Brutto)/Einwohner  

DOG-Richtlinie für die Schaffung von Erholungs-, Spiel- und Sport-
anlagen,  
neue III. Fassung (Goldener Plan von 1976): 

3,75 m²/EW 

Mustererlass ARGE Bau, 1987 
 

2-4 m²/EW 

DIN 18034 alt, 1971 
Spielplätze und Freiräume zum Spielen – Anforderungen und Hin-
weise für die Planung und den Betrieb 

3,75 m²/EW 

Empfehlung der FFL  
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V.: Fachbericht zur Planung von Spielplätzen und Freiräumen 
zum Spielen, 2002 

4 m²/EW 

 
 

4.2 Qualitative Anforderungen 
 
Wesentlichste Grundlage der Spielplatzplanung ist heute die Neuformulie-
rung der DIN 18034 "Spielplätze und Freiräume zum Spielen – Anforderun-
gen und Hinweise für die Planung und den Betrieb" von 1999. Sie spiegelt 
den mittlerweile erweiterten Planungsansatz wieder. Statt einer alleinigen 
Orientierung auf die verfügbare Fläche pro Einwohner werden jetzt neue 
Akzente in der Planung gesetzt, die stärker auf die Lebenssituation der Kin-
der und Jugendlichen eingehen. Neben technischen Aspekten stehen nun-
mehr pädagogische Anforderungen im Vordergrund.  
 
Die Anforderungen beachten die unterschiedlichen entwicklungstypischen 
Bedürfnisse der verschiedenen Altersklassen. Unterschieden werden folgen-
de drei Altersgruppen: 
 

- 0-6 Jahre, Klein- und Vorschulkinder  
 Diese Altersklasse umfasst entwicklungspsychologisch die Kleinkind-

phase (0-3 Jahre) und die Vorschulkindphase (3-6 Jahre). Da jedoch 
gleiche bzw. ähnliche Anforderungen an Spielmöglichkeiten im Frei-
raum bestehen, werden sie zusammen betrachtet, der Kürze halber 
jedoch allgemein nur als Kleinkinderspielplätze bezeichnet. 

 
- 6-12 Jahre, Schulkinder 
 Die Altersklasse umfasst entwicklungspsychologisch Schulkinder bis 

zum Beginn der Pubertät.  
 
- 12-18 Jahre, Jugendliche 
 Die Altersklasse umfasst entwicklungspsychologisch Schulkinder bis 

zum Beginn der Pubertät. 
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- Die verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Altersklassen an Gestal-

tung und Ausstattung der Spielplätze sind im Rahmen der jeweiligen Ob-
jektplanung zu beachten. Um Doppelungen zu vermeiden sind die daraus 
erwachsenen Anforderungen jeweils innerhalb der Checklisten zu den 
einzelnen Spielplatztypen (s. Kap. 10 "Planungshilfe allgemein") zusam-
menfassend dargestellt. 
 

- Erreichbarkeit 
 Die erforderlichen Wege zu den für die verschiedenen Altersklassen rele-

vanten Spielplätzen soll dem alterstypischen Aktionsradius der Kinder 
entsprechen, so dass die Spielplätze von den Kindern selbstständig er-
reicht und genutzt werden können (s. Checklisten in Kap. 10 "Planungs-
hilfe allgemein") 

 - 0-6 Jahre, Kleinkinder - Aktionsradius: Nachbarschaftsbereich 
- 6-12 Jahre, Schulkinder - Aktionsradius: Quartiersbereich 
- 2-18 Jahre, Jugendliche - Aktionsradius: Stadtteil und Gesamtstadt 

 
 Neben einer altersgemäßen Entfernung von der Wohnung wird die Er-

reichbarkeit von Spielplätzen für Kinder auch wesentlich von Barrieren im 
städtischen Fußwegenetz, wie z.B. Bahnflächen oder Wasserflächen, 
insbesondere jedoch Straßen in Abhängigkeit ihrer Breite und ihres Ver-
kehrsaufkommens beeinflusst. Neben diesen "materiellen Barrieren" be-
einflussen auch so genannte "immaterielle Barrieren", d.h. von den Kin-
dern als gefährlich empfundene Orte ("Angsträume") wie z.B. schlecht 
einsehbare Wege oder Bereiche, in denen sie möglicherweise von ande-
ren bedrängt werden (Treffpunkte älterer Jugendlicher, andere Cliquen-
reviere o.ä.), die Erreichbarkeit von Spielplätzen wesentlich und sollen 
bei der Entwicklungsplanung berücksichtigt werden. 

 
- Spielplatzgröße 
 Spielplätze bedürfen einer ausreichenden Größe, um den Spiel- und Be-

wegungsbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Mit zunehmendem 
Alter bedürfen Kinder mehr Platz zum Spielen (s. Checklisten in Kap. 10 
"Planungshilfe allgemein"). 

 
 

5 Derzeitige Versorgungssituation  
 

5.1 Quantitative Versorgung 
 
Aufgrund der mittlerweile veränderten städtischen Nutzungsstrukturen (öf-
fentlich/privat) und der entsprechend gebildeten Eigentumsverhältnisse, gibt 
es in Eisenhüttenstadt heute nicht genügend öffentliche Spielplätze. Einen 
wesentlichen Versorgungsanteil übernehmen stattdessen die Wohnungsun-
ternehmen GeWi und EWG, deren Spielplätze alle öffentlich nutzbar sind. 
Deshalb wurden alle Spielplätze der GeWi und EWG sowohl in die Bewer-
tung wie auch in die Planung mit einbezogen. 
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Zur Bewertung der Spielplatzsituation wurden alle öffentlichen und privaten 
(sofern öffentlich nutzbar) Spielplätze der Stadt untersucht. Nach Überprü-
fung aller ursprünglich in den verschiedenen Unterlagen angegebenen 168 
Standorte Vorort, gibt es in Eisenhüttenstadt aktuell insgesamt 153 öffentlich 
nutzbare Spielplätze.  
 
Aufgrund der entwicklungsbedingten Besonderheiten der Eisenhüttenstädter 
Stadtstruktur und der sich im Zuge der Privatisierung der Wohnungswirt-
schaft ergebenden Eigentumsverhältnisse befinden sich heute lediglich 12 
Spielplätze in öffentlicher Hand. Zusätzlich können der Spielplatz der Schön-
fließer Grundschule (275 m²) sowie der Schulhof der Goethe-Grundschule in 
der Kastanienstraße in Fürstenberg (1.348 m²) außerhalb der Schulzeiten 
öffentliche genutzt werden. Dem gegenüber stehen 139 private Spielplätze 
im Eigentum der Wohnungsunternehmen GeWi und EWG, die jedoch öffent-
lich nutzbar sind. Davon sollen jedoch bereits heute im Zuge des Stadtum-
baus 21 Spielplätze rückgebaut werden, was teilweise bereits in 2009 erfolg-
te, so dass real von 118 privaten Spielplätzen ausgegangen werden kann.  
Rechnerisch gesehen stehen damit jedem Eisenhüttenstädter Einwohner 
1,5 m² Spielplatzfläche zur Verfügung, dass macht 18,6 m² Spielplatzfläche 
pro Kind zwischen 0 und 18 Jahren.  
 
 

5.2 Räumliche Verteilung, Versorgungsbereiche 
 
Der rechnerisch recht gute gesamtstädtische Versorgungsgrad wird jedoch 
durch eine ungleiche Verteilung der Einzelstandorte im Stadtgebiet erheblich 
geschmälert. So gibt es in Teilbereichen der WK I bis VI eine sehr hohe 
Standortdichte, die Außenbereiche, allen voran Fürstenberg und die Bahn-
hofsvorstadt sind jedoch erheblich unterversorgt. 
 
Zur differenzierteren Bewertung der räumlichen Verteilung in Bezug zum 
Wohnort und räumlichen Aktionsradius der Kinder und Jugendlichen wurde 
das Stadtgebiet im Rahmen der Bearbeitung in Teilräume gegliedert. Hierbei 
wurde in Abstimmung auf die bestehende sozialplanerische Gliederung der 
Stadt in fünf Schulbezirke zurückgegriffen. Zur weiteren sozialräumlichen 
Analyse wurden die relevanten statistischen Daten schulbezirksweise aus-
gewertet. Ebenso berücksichtigt wurden die im Rahmen der Spielplatzpla-
nung relevante stadtstrukturelle Gliederung der einzelnen Schulbezirke (Bar-
rieren etc.) sowie die jeweiligen baulichen Nutzungsdichten. 
 
Demnach ergibt sich für die bestehenden fünf Schulbezirke folgende Versor-
gungssituation.  
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 Schulbezirk 1 Schulbezirk 2 Schulbezirk 3 Schulbezirk 4 Schulbezirk 5 

Öffentliche Spielplätze 
Anzahl/Fläche 
Geöffnete Schulhöfe 
Anzahl/Fläche 
 
Versorgungsgrad  

öffentlich 

2 9.051 m² 
 
- 
 
 

1,4 m²/EW 
 

3 4.163 m² 
 
- 
 
 

0,5 m²/EW 

2 
 

1 

3.044 m² 
 

275 m² 
3.319 m² 

 
0,7 m²/EW 

5 6.581 m² 
 
- 
 
 

0,9 m²/EW 

- 
 

1 

- 
 

1.348 m² 
 
 

0,3 m²/EW 

Öffentlich nutzbare private 
Spielplätze 
Anzahl/Fläche 
Abzgl. geplanter Abriss 
(Stadtumbau) 
 
Versorgungsgrad 

privat 

40 
 
 

-2  
38 

10.948 m² 
 
 

-1.569 m² 
9.379 m² 

 
1,5m²/EW 

 

50 
 
 

-15 
35 

11.346 m² 
 
 

-3.119 m² 
8.227 m² 

 
1,1m²/EW 

5 
 
 
 

756 m² 
 
 
 
 
 

0,2m²/EW 

36 
 
 

-3 
33 

4.430 m² 
 
 

-708m² 
3.722 m² 

 
0,5m²/EW 

8 
 
 

-1 
7 

871 m² 
 
 

-299 m² 
572 m² 

 
0,1²/EW 

Öffentliche und private 
Spielplätze gesamt 
Anzahl/Fläche 

40 18.430 m² 38 12.390 m² 8 4.075 m² 38 10.303 m² 8 1.647 m² 

Einwohnerzahl 
(Stand 31.12.2009) 

 6.357 EW  7.806 EW  4.730 EW  7.310 EW  5.138 EW 

Versorgungsgrad gesamt  2,9 m²/EW  1,6 m²/EW  0,9 m²/EW  1,4m²/EW  0,3 m²/EW 
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5.3 Altersgruppengerechte Versorgung  
 
Trotz fast gleicher Anteile der verschiedenen Altersklassen an den Bevölke-
rungszahlen besteht derzeit eine ungleichgewichtige Versorgung mit adä-
quaten Spielangeboten. Von derzeit 153 Spielplätzen bieten  
- allein 142 Angebote für Kleinkinder, das sind 92,8 % der vorhandenen 

Spielplätze. Der Anteil an Kleinkindern (0-6 Jahre)an der Gesamtbevölke-
rung liegt derzeit bei 3,35 %. 

- 63 Angebote für Schulkinder. Das sind 41,2 % der vorhandenen Spiel-
plätze, wobei die meisten Standorte kombiniert mit anderen Altersklassen 
nutzbar sind. Der Anteil an Schulkindern (6-12 Jahre) an der Gesamtbe-
völkerung 

- lediglich 14 Angebote für Jugendliche, das sind nur 9,2 % der vorhande-
nen Spielplätze. Neben der Skateranlage auf der Insel sind dies fast aus-
schließlich Bolzmöglichkeiten. Der Anteil an Jugendlichen (12-18 Jahre) 
an der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei 3,41 %. 

 
 

5.4 Ausstattung 
 
Die Qualität der Ausstattung und Gestaltung der Spielplätze entspricht je-
weils dem Sanierungsstand der öffentlichen Anlagen bzw. des Wohnumfel-
des. Es gibt neue Spielplätze mit hoher Gestalt- und Nutzungsqualität, aber 
auch viele "alte" Spielplätze, die dringend einer ergänzenden oder aber 
kompletten Neugestaltung bedürfen.  
 
In anderen Fällen wird die Nutzung von Spielplätzen mit einen eigentlich 
guten Ausstattungsstandart durch einen mangelhaften Pflegezustand beein-
trächtigt.  
 
Probleme bereitet auch der Vandalismus, da Spielplätze in den Abendstun-
den oftmals als Treffpunkt für Jugendliche oder junge Erwachsene zweck-
entfremdet werden.  
 
Die Nutzung der Spielplätze wird mancherorts durch konfliktreiche Nut-
zungsnachbarschaften beeinträchtigt. Sowohl aus gesundheitlichen wie auch 
aus sicherheitstechnischen Aspekten ist z.B. das direkte Angrenzen von 
(von meist nachträglich angelegten) Pkw-Stellflächen an die Spielflächen 
sehr problematisch. Andere Problemnachbarschaften sind Müllstandorte 
oder auch Wäschetrockenplätze. Sofern letztere zu dicht angrenzen, können 
"Folgeschäden" durch spielende/tobende Kinder an frisch gewaschener Wä-
sche nicht ausgeschlossen werden.  
 
 

6 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Im Zuge des Spielplatzentwicklungskonzeptes erfolgte eine umfassende 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Rahmen der Bestands-
bewertung. Im Frühjahr 2009 beteiligten sich ca. 400 Kinder und Jugendliche 
an Aktion „Spielplatzdetektive“. Ihre Aufgabe bestand in der Bewertung aus-

Ungenutzter Kleinkinderspielplatz 

Konfliktreiche Nutzungsnachbarschaft 

Mangelhafter Pflegezustand 
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gewählte Spielplatzstandorte im Stadtgebiet. Die Organisation und Durch-
führung erfolgte durch den Bereich Familie und Schule mit Hilfe der Kitas, 
Schulen und Horte sowie Träger der Jugendarbeit, vor allem dem EJF. Je 
nach Altersgruppe wurden die Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen 
Bewertungsmethoden und Fragestellungen auf den Weg geschickt, Arbeits-
hilfe waren „Spielplatzzeugnisse“ und „Bewertungsbögen“ bei denen die 
Kinder und Jugendlichen Smilies und Noten verteilen, sowie Kommentare 
und Anregungen aufschreiben oder zeichnen konnten. Zusätzliche wurden 
mittels Fragebogen Eltern befragt.  
 
Die jüngsten Detektive bildeten die die Kitakinder, die gemeinsame Ausflüge 
zu insgesamt 43 Spielplätzen machten und 120 Bewertungsbögen und 
Zeugnisse ausstellten. Da sich diese Altersgruppe überwiegend im Nachbar-
schaftsbereich (Umkreis von 200 Metern zur Wohnung) aufhält, galt es für 
sie die Spielplätze in den Wohnblöcken zu bewerten. Das Ergebnis ist sehr 
durchmischt. Alle Schulbezirke verfügen über gute und schlechte Spielplät-
ze. An den Übergängen der Schulbezirke 1 und 2 zum Schulbezirk 3 fanden 
die Kinder überwiegend gute Spielplätze vor. 
 
Die Beteiligungsgruppe Schulkinder waren überwiegend Hortkinder, die mit 
ihren Gruppen nachmittags die Spielplätze aufsuchten und Schulkinder, die 
ihren Schulhof bewerteten. Insgesamt stellten sie 76 Bewertungsbögen für 
35 Spielplätze aus. Im Durchschnitt wurden die Spielplätze mit den Prädika-
ten „Gut“ und „Befriedigend“ bewertet. Vor allem im Innenstadtgebiet in den 
Schulbezirken 1 und 2 fanden die Schul- und Hortkinder zufriedenstellende 
Spielplätze vor. 
 
Die jugendlichen Detektive bildeten die 12- bis 18-Jährigen, welche sich in 
ihrer Freizeit auf Spurensuche machten. Insgesamt untersuchten und bewer-
teten sie 21 Standorte im gesamten Stadtgebiet und stellten dafür 87 Bewer-
tungsbögen aus. Besonders auffällig ist der Schulbezirk 5, in dem die Ju-
gendlichen keinen Spielplatz mit dem Prädikat „Gut“ bewerteten. Da Flächen 
für Jugendliche im Stadtgebiet nur unzureichend vorhanden sind, haben die 
Jugendlichen in dem Beteiligungsverfahren auch künftig nutzbare Freiflä-
chen auf Lage und Erreichbarkeit untersucht und bewertet. 
 
Insgesamt beteiligten sich 61 Eltern an der Meinungsumfrage. Ihrer Meinung 
nach machen Sauberkeit, Sicherheit und die Art der Spielgeräte bzw. Erleb-
nisqualität einen Spielplatz attraktiv. Dabei tendieren sie zu den klassischen 
Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten. Einen Naturspielplatz 
bevorzugen nur wenige. Bei der Wahl der Zielsetzung, in Zukunft viele kleine 
oder wenig große Spielplätze im Wohnumfeld zu haben, fielen die Meinun-
gen sehr gemischt aus. Bei der Auswahl einer Spielplatzaktion hingegen 
wurde deutlich ein Spielplatzfest befürwortet. Das erste wurde daraufhinvon 
der GeWi  bereits im Sommer 2009 als Dankeschön für die hohe Beteiligung 
bei den Spielplatzdetektiven durchgeführt. Pflege- und Aufräumaktionen 
stießen auf nur geringes Interesse. Dennoch erklärten sich 15 Befragte be-
reit in Zukunft Aktionen zu organisieren bzw. zu unterstützen und manche 
darüber hinaus noch eine Spielplatz-Patenschaft zu übernehmen. 

Spielplatzfest Juni 2009 
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7 Ziele 
 
Grundsätzliches Planungsziel des Spielplatzentwicklungskonzeptes ist die 
Entwicklung eines stabilen Netzes von Kinderspielplätzen zur langfristigen 
Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung durch 
- die Sicherung/Schaffung ausreichender Spielangebote für alle Altersklas-

sen 
- die Gewährleistung der altersgruppengerechten Erreichbarkeit 
- eine altersgruppengerechten Gestaltung und Ausstattung. 
 
Neben einer bedarfsgerechten räumlichen Verteilung der Spielplatzstandorte 
sollen die Standorte selbst jeweils nach folgenden allgemeinen Qualitätskri-
terien gestaltet und unterhalten werden:  
- die stetige Weiterentwicklung der Ausstattung von Spielplätzen (unzeit-

gemäße Spielangebote entfernen, ästhetische Aspekte und Ökologie be-
rücksichtigen), 

- die anregende und spannungsvolle Gestaltung der Spielplätze mit hohem 
Aufforderungscharakter und Identifikationspotential, z.B. unterschiedliche 
Gestaltthemen (Schiffe/Piraten/Wasser, Tiere, Ritter, Wald, vielleicht ein 
Hüttenwerk mit Hochofen zum Klettern, Rutschen etc.) 

- die Vermeidung einseitiger Angebote, sondern Schaffung einer hohen 
Nutzungsvielfalt  
- zum einen durch das Angebot verschiedener Spielarten, wie buddeln, 

klettern, schaukeln, balancieren etc. 
- als auch verschiedener Schwierigkeitsgrade (entsprechend der unter-

schiedlichen Altersklassen) 
- neben der Bereitstellung von vorgefertigten Spielelementen die Schaf-

fung von Bereichen, in denen entdeckt, geforscht, verändert werden 
kann, 

- die Gestaltung von Spielflächen, so dass sie auch durch Menschen mit 
Behinderung nutzbar sind, 

- die kontinuierliche Prüfung und Wartung des baulichen Zustandes von 
Spielplätzen, 

- die Gestaltung von Sitz- und Aufenthaltsbereichen auch für erwachsene 
Aufsichtspersonen (Spielplatz als Treffpunkt auch für Eltern und Anwoh-
ner). 

 
 

8 Strategie 
 
Zur Erreichung der gestellten Ziele wurde der Planung folgende strategische 
Herangehensweise zugrunde gelegt: 
- Aufwertung/Bündelung/Reduzierung von Kleinkinderspielplätzen im direk-

ten Wohnumfeld (Nachbarschaftsbereich), 
- Kombination von Klein- und Schulkinderangboten im Wohnumfeld durch 

Ausbau/Aufwertung vorhandener Spielplätze (Quartiersbereich), 
- Schaffung kombinierter Angebote für verschiedene Altersgruppen mit 

Schwerpunkt Klein- und Schulkinder sowie als attraktiver Treffpunkt auch 
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für Eltern im öffentlichen Raum durch Neuanlage von Spielplätzen (Stadt-
teilbereich), 

- Öffnung der Schulhöfe (Quartiers- und Stadtteilbereich), 
- Ausbau/Neuschaffung von Angeboten Schulkinder und Jugendliche im 

öffentlichen Raum (Stadtteilbereich bzw. Gesamtstadt). 
 
Die Umsetzung bedarf eines gemeinsamen und abgestimmten Handelns von 
Stadtverwaltung und Wohnungsunternehmen. Im Rahmen des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts wurde bereits die Maßgabe zwischen Stadt und 
Wohnungsunternehmen gesetzt, dass in den Bereichen mit Geschosswoh-
nungsbau die Ausstattung der wohnungsnahen Kleinkinderspielplätze durch 
die Wohnungsunternehmen selbst gewährleistet werden soll (Handlungsstra-
tegie HS IV-8).  
 
Eine Verstetigung dieser Aufgabenteilung ist anzustreben. Nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der geringen öffentlichen Flächenpotentiale und der eigen-
tumsrechtlichen Veränderungen in den Bereichen des Geschosswohnungs-
baus, die hier im Gegensatz zur entstehungsgeschichtlich geplanten Nut-
zungsweise des Freiraums stehen (ursprünglich auch öffent-
lich/gemeinschaftliche Nutzung der Blockinnenbereiche) sollte die Aufga-
benverteilung weiter ausgebaut werden. Die Zuständigkeiten und Verantwor-
tungsbereiche der Versorgungsaufgaben sollten wie folgt geteilt werden: 
- Versorgung der Kleinkinder (Nachbarschaftsbereich) und Schulkinder 

(Quartiersbereich) vorrangig durch EWG und GeWi.  
- Versorgung der Schulkinder (größere Spielplätze mit Stadtteilfunktion) 

und Jugendliche (Stadtteil bzw. Gesamtstadt) durch die Stadt Eisenhüt-
tenstadt. 

 

9 Übersicht Bausteine des Spielplatzentwicklungskonzepts 
 
Das Spielplatzentwicklungskonzept setzt sich aus drei Bausteinen zusam-
men die zur besseren Übersicht im Folgenden kurz vorgestellt werden: 
 
1. Planungshilfe allgemein (in Teil 1 des Spielplatzkonzeptes) 
 Sie umfasst  

- allgemeine Kriterien der objektbezogenen Spielplatzplanung 
- die zusammenfassende Formulierung der Anforderungen an die jewei-

ligen Spielplatztypen in Form von Checklisten mit folgenden Kriterien: 
Altersgruppe, Versorgungsfunktion, Erreichbarkeit, Flächenbedarf, 
pädagogische Anforderungen an Gestaltung und Ausstattung, Nut-
zungsvielfalt, sonstige Anforderungen, 

- den Entwurf von spezifischen Orientierungswerten öffentlich nutzbarer 
Spielflächenbedarf/EW für Eisenhüttenstadt, 

- eine Zusammenstellung der wesentlichen Normen zur Planung, dem 
Bau sowie Sicherheit. 
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2. Räumliche Standortplanung (in Teil 1 des Spielplatzkonzeptes) 
 
 Sie umfasst für jeden Teilraum (fünf Schulbezirke und Insel) die zusam-

menfasende Übersicht der sozialräumlichen und planerischen Ausgangs-
lage, der Bestands- und Bedarfsberechnung, der Bestandsbewertung der 
Spielplatzsituation sowie Ziele, Maßnahmen und Handlungsbedarf. 

 
3. Objektbezogene Bewertung und Planung (in Teil 2 des Spielplatzkonzep-

tes) 
 
 Objektbezogene Zusammenfassung (Steckbriefe)  

- der Bestandsdaten und planerischen Ausgangslage  
- Darstellung der Bewertungsergebnisse der Spielplatzdetektive 
- Planerische Bewertung  
- Ausführliche Beschreibung des Handlungsbedarfs innerhalb der Ge-

bietskulisse Soziale Stadt / Grobe Beschreibung des Handlungsbe-
darfs außerhalb der Gebietskulisse 

 
 

10 Empfehlungen zur Umsetzung 
 

10.1 Verbindliche Maßnahmen 
 
Die Umsetzung des Spielplatzentwicklungskonzepts ist maßgeblich vom 
Vorhandensein funktionierender fachübergreifender Arbeitsstrukturen ab-
hängig. Besonders vor dem Hintergrund knapper Investitionsmöglichkeiten 
bedarf es effektiver und nachhaltiger Lösungen, die nur durch fachübergrei-
fende Informations- und Entscheidungsstrukturen zu erlangen sind. Die pro-
jektbegleitende Arbeit der AG Spielplatzentwicklung hat gezeigt, dass der 
stete Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren und das 
Kennenlernen der jeweils anderen "Sachzwänge" eine konstruktive Ausei-
nandersetzung mit den verschiedenen relevanten Belangen ermöglicht.  
 
Zur Steuerung aller Handlungen im Zusammenhang mit der Spielplatzent-
wicklung hat sich in anderen Kommunen die Schaffung einer Spielplatzkom-
mission als koordinierendes Gremium bewährt.  
 
Diese fachübergreifende Arbeitsgruppe zur Koordination aller Handlungen 
zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Spielplatzkonzepts sollte aus 
Vertretern der  
- Bereiche Familie und Schule, Stadtentwicklung, Bauen und Technik, 
- EWG und GeWi  
- Freier Träger von Kinder und Jugendeinrichtungen (mobile Jugendarbeit, 

KUZ ...) 
bestehen. Sie sollte sich in einem regelmäßigen Turnus treffen. Neben der 
Steuerung der Maßnahmenumsetzung, einer jeweils aktuellen Prioritätenset-
zung auf der Grundlage aktueller Bedarfe, der Fortschreibung des Spiel-
platzentwicklungskonzeptes, Investitionsplanung, Vorbereitung erforderlicher 
Beschlussvorlagen für die politischen Gremien etc. sollte sie zudem der 
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Koordinierung einer kontinuierlichen Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen und als direkter Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche dienen. 
 
Ebenso wichtig sind aus Sicht der Planer weiterführende Abstimmungen und  
Vereinbarungen zwischen der Stadt und den Wohnungsunternehmen 
EWG/GeWi. Die gemeinsame gute Zusammenarbeit innerhalb der AG Spiel-
platzentwicklung weiterführend, sollten die jeweiligen Zuständigkeiten für die 
verschiedenen Umsetzungsmaßnahmen abgestimmt sowie Regeln bzw. 
Strukturen der weiteren Zusammenarbeit und Abstimmung festgelegt wer-
den. 
 
Seitens der Stadtverordneten sollte die Umsetzung des Spielplatzentwick-
lungskonzepts durch Beschlüsse mit folgenden Inhalten unterstützt und ge-
sichert werden: 
- Umsetzung der Ziele und Strategie,  
- Festlegung verwaltungsinterner Arbeitsstrukturen zur Umsetzung und 

Koordinierung ("Spielplatzkommission"), 
- Verbindliche Anwendung der erarbeiteten Orientierungswerte und Quali-

tätskriterien in der Bauleitplanung und weiteren Stadtentwicklung, 
- Standards zur künftigen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. 
 
 

10.2 Unterstützende Maßnahmen 
 
Nach der politischen Absicherung der Umsetzung und Regelung der Zustän-
digkeiten und Verantwortlichkeiten zwischen Stadt und Wohnungsunterneh-
men könnten federführend durch die "Spielplatzkommission" auch weitere 
konkrete Maßnahmen in Angriff genommen werden: 
- Aufbau von Spielplatzpatenschaften 
 Z.B. erklärten sich im Rahmen der Elternbefragung von 61 Eltern  
 - 6 bereit, eine Patenschaft zu übernehmen,  
 - 6 bereit, Aktionen zu unterstützen, 
 - 8 bereit, gelegentlich Aktionen zu unterstützen.  
- Gezielte Initiierung zur Umsetzung kleinteiliger Maßnahmen 
- Organisation Schulhofumgestaltungen in Zusammenarbeit mit Eltern und 

Schülern (Aktionen zur Sponsorensuche/Spendensammlung ...) 
- Aufbau einer kontinuierlichen Spielplatzbetreuung in Problembereichen 

(Vandalismusbekämpfung) 
- z.B. für die öffentlichen Spielplätze ähnlich dem in der Steuerungs-

runde am 17.2.09 vorgestellten Projektbeispiel der Spielplatzbetreuer 
in Berlin-Lichtenberg (tägliche Kontrolle öffentlicher Spielplätze durch 
MAE-Kräfte hinsichtlich störender und randalierender Jugendlicher, 
Vandalismusschäden, Beseitigung von Unrat, Einhaltung von Rauch-
verbot seit 2008 etc. mit sehr guter Resonanz bei Eltern und Kindern 
und messbar zurückgehendem Vandalismus)  

- Organisation von Spielplatzfesten 
- Neuauflage Elternstadtplan 
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11 Planungshilfe allgemein 
 

11.1 Grundsätze der objektbezogenen Spielplatzplanung 
 
 
Für die konkrete Planung des Spielplatzes sind die jeweiligen Gegebenhei-
ten des Standortes zu ermitteln und berücksichtigen (Erschlie-
ßung/Wegeanbindung, Größe der verfügbaren Fläche, Geländemodellierung, 
Himmelsrichtung/Beschattung- und Besonnungsverhältnisse, Wind- und 
Lichtverhältnisse, Bodenarten, Altlasten/Kampfmittel, Grundwasserverhält-
nisse, Vegetation, Leitungsbestand, Nutzungsnachbarschaften, soziales 
Umfeld).  
 
Die Zielvorgaben der räumlichen Standortplanung (Altersklasse, Versor-
gungsfunktion) müssen im Rahmen der Objektplanung an die jeweiligen 
Gegebenheiten und Potentiale vor Ort angepasst werden. Eine Universallö-
sung zur Gestaltung der verschiedenen Spielplatztypen, die modulartig im 
Stadtgebiet eingesetzt werden kann, gibt es leider nicht. Die Planung muss 
auf den Einzelfall abgestimmt werden.  
 
Kindliche Phantasie soll durch Vielfalt gefördert und gestärkt werden, sowohl 
in Raumbildung, Formensprache als auch in den Nutzungsmöglichkeiten. Zu 
bevorzugen sind Ausstattungen, die variabel und vielfältig nutzbar sind. 
Zwischen benachbarten Spielplätzen, z.B. innerhalb eines Wohnhofes, soll-
ten die Spielgeräte thematisch aufeinander abgestimmt werden, Dopplungen 
in direkter Nachbarschaft sollten vermieden werden. Eine Ausnahme ist 
natürlich der Buddelkasten bei Kleinkinderspielplätzen, da Sandspiele zur 
elementaren Sinnes- und Selbstwahrnehmung dieser Altersgruppe beitra-
gen.  
 
Bei der objektbezogenen Bewertung und Formulierung des Handlungsbe-
darfs (Steckbriefe) wurden folgende Kriterien berücksichtigt: 
 
- Einbindung/Erreichbarkeit für Zielgruppe 
 
Der Spielplatz sollte gut über das straßenunabhänige Wegenetz erschlossen 
sein und die Entfernung zum Wohnort der Kinder dem altersgerechten Akti-
onsradius angemessen sein.  
 
- Barrierefreier Zugang 
 
Die Zuwegung zum Spielplatz sowie auch die einzelnen Spielgeräte sollen 
barrierefrei erreichbar sein (DIN 18034 und 18024-1). Zu vermeiden sind 
Stolperkanten, Stufen sowie eine alleinige Erschließung über nicht befestigte 
Flächen. 
 
- Konfliktträchtige Nutzungsnachbarschaft 
 
Das direkte angrenzen störender Nutzungen an den Spielplatz ist auszu-
schließen. Aus gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Gründen betrifft 
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dies vor allem Verkehrsflächen, Stellplätze und Müllstandorte. Die direkte 
Nachbarschaft von Wäschetrockenplätzen ist unvorteilhaft, da sie mögliche 
Konflikte zwischen tobenden/spielenden Kindern und "Frischer Wäsche" 
vorprogrammiert. 
- Gestalterische Einbindung ins Umfeld 
 
Der Spielplatz sollte sich in Formensprache, Materialwahl und Farbigkeit 
gestalterisch in das Umfeld einpassen. Die Spielräume sollten sich dabei 
klar von anderen Funktionsbereichen unterscheiden lassen. Grenzen und 
Eingänge sollten gestalterisch markiert sein. Die Vegetationsausstattung 
muss sich den jeweiligen Raumpotentialen anpassen. Kleine Räume sind 
durch Einzelgehölze oder Hecken zu akzentuieren bzw. zu gliedern, in gro-
ßen Freiräumen können ausgedehntere Vegetationsbestände und Großbäu-
me als Gestalt- und Gliederungselement zur Anwendung kommen. 
 
- Pädagogische Eignung für Zielgruppe 
 
Die Gestaltung und Ausstattung muss den jeweiligen Bedürfnissen der Al-
tersgruppe entsprechen (s. nachfolgende Checklisten "Pädagogische Anfor-
derungen an Gestaltung und Ausstattung"). Neben der Ausstattung (Spielart, 
Schwierigkeitsgrad) umfasst dies auch eine altersadäquate Gestaltung der 
Sitzmöbel etc. Ebenso sollte das Erlernen des Umgangs mit (altersgerecht) 
kalkulierbarer Gefahr möglich sein. Die Raumbildung z.B. durch Vegetati-
onsbestand sollte dem "Geborgenheitsbedürfnis" der jeweiligen Altersklasse 
angepasst sein (kleine Kinder kleine Räume, große Kinder große Räume). 
 
- Größe in Abhängigkeit zur Zielgruppe 
 
Orientierung an den altersgruppenspezifischen Flächengrößen der DIN 
18034 (s. nachfolgende Checklisten). 
 
- Aufforderungscharakter 
 
Die Platzgestaltung sowie die Spielgeräte sollen ansprechend gestaltet sein 
und zum Ausprobieren anregen. Dies beinhaltet auch einen guten Unterhal-
tungs- und Pflegezustand. 
 
- Nutzungsvielfalt entsprechend Zielgruppe 
 
Der Spielplatz soll den Kindern altersgruppendifferenzierte Spielerfahrungen 
unterschiedlichster Art bieten. Bei der Auswahl der Spielarten sind die päda-
gogischen Anforderungen für die jeweilige Altersgruppe (s. nachfolgende 
Checklisten) zu berücksichtigen. Es sind multifunktionale Geräte und Flä-
chengestaltungen zu bevorzugen. Die Auswahl der Geräte soll zur Förde-
rung von Bewegungsaktivitäten aller Art, von Motorik, Phantasie und Kreati-
vität, Geschicklichkeit beitragen. Sie soll Spaß und Freude vermitteln. so-
wohl das Einzel- wie auch das Gruppenspiel soll möglich und gefördert wer-
den. Aber auch das spielerische "Abreagieren" muss möglich sein sowie das 
Kennlernen von Grenzen. 
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Die Geräte sind so in das Gelände einzupassen und zu kombinieren, dass 
sie in ihrer Gesamtheit einen hohen Spielwert erzielen. Hierbei sind entspre-
chende Sicherheitsabstände (Fallraum) entsprechend DIN EN 1176 zu be-
achten. 
 
- Gestalterische Qualität 
 
Die gestalterische Qualität umfasst verschiedene raumbildnerische und ge-
stalterische Aspekte 
- die Geländegestaltung: Einbeziehung von Geländemodulationen (z.B. 

Hügel, Mulden). Sie regen in hohem Maße zu spielerischer Bewegung an, 
bieten aber auch reizvolle Räume für den ruhigen Aufenthalt. 

- Zuwegung: Die Zuwegung soll willkommen heißen, Ein- und Ausgänge 
sollen besonders betont werden (z.B. Materialwahl, Vegetation etc.) 

- Vegetation: Einsatz von Bäumen, Sträuchern und Hecken als räumliche 
Gliederungselemente. Nach außen haben sie "Schutzfunktion" und ver-
zahnen mit den umgebenen Freiflächen, innerhalb gliedern sie verschie-
dene Spielbereiche. Unter pädagogischen Aspekten ist der Einsatz von 
Vegetation wichtig, sie vermittelt Naturerfahrung, stimuliert zum erfor-
schen. Farben, Formen, Gerüche, Licht- und Schatteneffekte bereichern 
die Aufenthaltsqualität und können Quelle interessanter Spiele sein.  Bei 
der pflanzenauswahl ist die Unbedenklichkeit bezüglich Giftigkeit, Sta-
chel- und Dornlosigkeit und die Vermeidung allergener Wirkungen zu be-
achten. Rasenflächen bieten Raum für vielfältige Bewegungsspiele. 

- Bodenbeläge: Bodenoberflächen sind wichtige Gestaltelemente. Sie be-
tonen Wegerichtungen, gliedern Räume oder sind Spielfläche. Variation 
in Material, Rauigkeit, Farbigkeit. Scharfe Kanten sind zu vermeiden. 

 Bei Spielgeräten mit einer Fallhöhe von mehr als 60 cm müssen im ge-
samten Aufprallbereich stoßdämpfende Spielplatzböden nach DIN EN 
1176/1177 vorhanden sein. 

- Bauliche Anlagen: Mauern, Treppen können interessante Raumgefüge 
schaffen, Spielflächen gliedern und abgrenzen. Sie können zudem zum 
Sitzen, ausruhen, Spielen, Balancieren dienen. 

 
- Sitzmöglichkeiten 
  
 Es müssen ausreichende und ansprechende Sitzmöglichkeiten auch für 

Begleitpersonen vorhanden sein.  
 
Sauberkeit/Papierkörbe 
 
 Dem Aspekt der Sauberkeit wurde im Rahmen der beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen sowie Eltern eine große Bedeutung zu gemessen. 
Dies betrifft vor allem das Vorhandensein ausreichender Abfallbehälter, 
aber auch eine regelmäßige Unterhaltung und Pflege des Platzes.  
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11.2 Barrierefreiheit, Integrative Spielplätze 
 Das gemeinsame Spiel von nicht behinderten und behinderten Kindern ist 

für beide Seiten von Vorteil. Es verbessert die Chancen aller Kinder zur 
persönlichen Selbstständigkeit und verhindert das Entstehen von Vorur-
teilen gegenüber Menschen mit anderen Fähigkeiten in der Gesellschaft. 
Die Stadt Eisenhüttenstadt hat sich hierbei mit der Unterzeichnung der 
"Erklärung von Barcelona" in besonderem Maße verpflichtet Grundlagen 
dafür zu schaffen, dass sich Personen mit Behinderungen gleichberech-
tigt in der Stadt bewegen können. Dies bezieht auch die Gestaltung von 
öffentlichen Spielplätzen mit ein.  

 
 Wesentlich für alle Spielflächen ist eine barrierefreie Erreichbarkeit (DIN 

18034 und 18024-1). Zudem sollen Spiel- und Erlebnismöglichkeiten für 
behinderte Kinder integriert werden bzw. die Spielgeräte so beschaffen 
sein, dass ein gemeinsames Spiel von behinderten und nicht behinderten 
Kindern möglich wird (DIN 18034 und 33942).  

 
 

11.3 Orientierungswerte Flächenbedarf 
 
Die Orientierungswerte sollen künftig im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung sowie Stadtentwicklungsplanung Eisenhüttenstadts Anwendung 
finden (s. auch Kap. 4.1 "Orientierungswerte Flächenbedarf"). 
 
Orientierungswerte öffentlich nutzbarer Spielflächenbedarf/EW  

Überwiegend Einzelhausbebauung 1,0 m²/EW (Netto) 
2,0 m²/EW (Brutto) 

Überwiegend Mischformen 2,5 m²/EW (Netto) 
3,0 m²/EW (Brutto 

Überwiegend verdichteter Ge-
schosswohnungsbau 

2,0 m²/EW (Netto)  
4,0 m²/EW (Brutto) 
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11.4 Checkliste Anforderungen Kleinkinderspielplatz 
 

Zielgruppe* Kinder unter 6 Jahren 

Versorgungsfunktion* Nachbarschaftsbereich 

Erreichbarkeit* Spielflächen sollten sich in Ruf- und Sichtweite der 
Wohnung in einer Entfernung bis 200 m Fußweg befin-
den 

Flächenbedarf (Brutto)* min. 500 m²  

Pädagogische Anforderun-
gen an Gestaltung und 
Ausstattung 

- Förderung der Sinneswahrnehmung (Riechen, 
Schmecken, Fühlen, Hören, Sehen) durch ver-
schiedenartige, vorrangig naturnahe Gestaltungs-
elemente, Materialien und Oberflächenstrukturen 
(Sand, Kies, Erde, Holz sowie Pflanzen in ihrem 
jahreszeitlichen Erscheinungs- und Entwicklungs-
formen) 

- Förderung der Selbstwahrnehmung (Gleichgewicht, 
Motorik, Koordination) durch vielfältige Anreize 
zum Buddeln, Matschen, Laufen, Springen, Klet-
tern, Rutschen, Balancieren, Schaukeln, Rollern, 
Kriechen durch Gegenstände, Verstecken etc. 

Nutzungsvielfalt - einfache Angebote schaffen, die verschiedene 
altersgerechte Spielarten ermöglichen  

 Es sollten min. drei verschiedene Spielarten mög-
lich sein, wie Sand- und Matschspiele, Behau-
sungsspiele, Gerätespiele, Ballspiele, Bewegungs-
spiele, Rollenspiele 

- Verschiedene Schwierigkeitsgrade der einzelnen 
Spielarten ermöglichen, um Anreize für alle Klein-
kinder in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen 
zu schaffen  

Weitere Anforderungen  - Klare Abgrenzung zu angrenzenden Verkehrsflä-
chen (Sicherheitsaspekt) 

- Keine Anlage neben Müllstandorten 

- Einsehbarkeit der Spielbereiche gewährleisten, 
trotzdem raumbildende Elemente zur gestalteri-
schen Gliederung einbeziehen (Baum, Einzelsträu-
cher 

- Spielplatz sollte das ganze Jahr über nutzbar sein, 
auf ausreichend Schatten im Sommer und gute 
Besonnung während der Wintermonate achten 

- Sitzgelegenheiten für Aufsichtspersonen berück-
sichtigen 

- Im Einzelfall kann eine Abgrenzung gegen Hunde 
erforderlich werden 

* DIN 18034: Spielplätze und Freiräume zum Spielen 
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11.5 Checkliste Anforderungen Schulkinderspielplatz 
 

Zielgruppe* Kinder zwischen 6 und 12 Jahren (Grundschulalter) 

Versorgungsfunktion* Quartiersbereich 

Erreichbarkeit Spielflächen sollten sich in einer Entfernung bis 400 m 
Fußweg befinden* 
Selbstständiges Erreichen mit dem Fahrrad ermögli-
chen 

Flächenbedarf (Brutto)* min. 5.000 m²  

Pädagogische Anforderun-
gen an Gestaltung und 
Ausstattung 

- Förderung des Ausprobierens der eigenen Fähig-
keiten durch Schaffung vielfältiger Erlebnis- und 
Spielmöglichkeiten durch Raumbildung und Aus-
stattung mit Spielgeräten sowie Vegetation 

- Sammlung von Erfahrungen mit Materialien und 
Personen, austoben können und Regeln erlernen 

- Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen von 
Mädchen und Jungen 

- Förderung von Sozialkontakten. 

Nutzungsvielfalt - Angebote schaffen, die verschiedene Spielarten 
ermöglichen, wie Miteinander- und Regelspiele, 
Bewegungsspiele (z.B. Ballspiele, einfache Skate-
board und Inline-Skating- Angebote, Klettern etc.), 
Konstruktions- und Funktionsspiele (z.B. auch 
selbstständig veränderbare Elemente zum Bauen 
etc.) 

- Schaffung von Flächen zur variablen Nutzung 
- Schwierigkeitsgrad der Gerätenutzung muss sich 

deutlich von Kleinkinderspielgeräten abheben  

Weitere Anforderungen  - Klare Abgrenzung zu angrenzenden Verkehrsflä-
chen (Sicherheitsaspekt) 

- Keine Anlage neben Müllstandorten 

- raumbildende Elemente zur gestalterischen Gliede-
rung einbeziehen (Baum, Sträucher), einsehbare 
und verdeckte Bereiche anbieten 

- Spielplatz sollte das ganze Jahr über nutzbar sein, 
auf ausreichend Schatten im Sommer und gute 
Besonnung während der Wintermonate achten 

- adäquate Sitzgelegenheiten schaffen (treffen und 
erzählen) 

- "Notunterstand" für Regen ermöglichen 
- Erforderlichkeit von Fahrradstellflächen prüfen 

- Im Einzelfall kann eine Abgrenzung gegen Hunde 
erforderlich werden 

* DIN 18034: Spielplätze und Freiräume zum Spielen 
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11.6 Checkliste Anforderungen Aktionsflächen für Jugendliche 
 

Zielgruppe* Kinder zwischen 6 und 12 Jahren (Grundschulalter) 

Versorgungsfunktion* Stadtteilbereich und Gesamtstadt 

Erreichbarkeit Spielflächen sollte sich in einer Entfernung bis 1.000 m 
Fußweg befinden * 
Erreichen mit dem Fahrrad ermöglichen 

Flächenbedarf (Brutto)* min. 10.000 m² 

Pädagogische Anforderun-
gen an Gestaltung und 
Ausstattung 

- Schaffung von Treffpunkten und Aktivflächen so-
wohl in Bereichen großer Öffentlichkeit, als auch in 
Bereichen ohne soziale Kontrolle/Aufsicht (das 
"Sich darstellen" sowie das "ungestört Zurückzie-
hen" soll möglich sein) 

Nutzungsvielfalt - Schaffung von bewegungs- und sportorientierten 
Angeboten (Fußball, Basketball, Beachvolleyball, 
Skateboard, Inline-Skating, BMX, Mountainbike, 
Klettern etc.) unter Einbeziehung der Jugendlichen 
in die Planung  

- ggf. Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen 
von Mädchen und Jungen 

- Schaffung von Möglichkeiten der Darstellung von 
Jugendkultur im öffentlichen Raum, z.B. legale 
Graffitiwände, temporäre Nutzungen auf öffentli-
chen Plätze z.B. für Trendsportarten 

Weitere Anforderungen  - Klare Abgrenzung zu angrenzenden Verkehrsflä-
chen (Sicherheitsaspekt) 

- Keine Anlage in direkter Nachbarschaft zu Wohn-
häusern (z.B. nicht in Wohnhöfen) 

- attraktive Gestaltung auch des Umfeldes, raumbil-
dende Elemente zur gestalterischen Gliederung 
einbeziehen (Baum, Sträucher) 

- Platz sollte das ganze Jahr über nutzbar sein, auf 
ausreichend Schatten im Sommer und gute 
Besonnung während der Wintermonate achten 

- adäquate Sitzgelegenheiten schaffen  
- "Notunterstand" für Regen ermöglichen 
- Fahrradstellflächen anbieten 

* DIN 18034: Spielplätze und Freiräume zum Spielen 
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11.7 Normen 
 
Im Zuge der Planung und der Anlage von Spielplätzen sind eine Reihe von 
Normen von Bedeutung. Die wichtigsten sind: 
 
- DIN 18034: Spielplätze und Freiräume zum spielen, Anforderungen und 

Hinweise für die Planung und den Betrieb 
- zentrale Planungsnorm, mit Angaben zu räumlicher Lage, Flächen-

größen, Ausstattung, Sicherheit und Wartung 
- DIN EN 1176: Spielplatzgeräte 

- gilt für alle Spielplatzgeräte, die für einzelne und gemeinsame Benut-
zung durch Kinder vorgesehen sind (ohne Abenteuerspielplätze) 

- Geräte im öffentlichen Bereich müssen dieser Norm entsprechen 
 
- Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfver-

fahren 

- Teil 2: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für Schaukeln 

- Teil 3: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für Rutschen 

- Teil 4: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für Seilbahnen 

- Teil 5: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für Karussells 

- Teil 6: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für Wippgeräte 

- Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb 

 
- DIN EN 1177: Stoßdämpfende Spielplatzböden, sicherheitstechnische 

Anforderungen und Prüfverfahren 
- Festlegung der Anforderungen an Böden auf Spielplätzen 

 
- DIN 33942: Barrierefreie Spielplatzgeräte - Sicherheitstechnische Anfor-

derungen und Prüfverfahren 
-- Anforderungen zur Berücksichtigung der Belange und Bedürfnisse von 

Rollstuhlfahrern, Blinden und sehbehinderten, Gehörlosen und Hörge-
schädigten, Gehbehinderten, Menschen mit sonstigen Behinderungen 

 
- DIN 33943: Rollsportgeräte - Skateeinrichtungen - Begriffe, sicherheits-

technische Anforderungen, Prüfung 

- Norm für Einrichtungen zum Skaten im frei zugänglichen Raum (ohne 
ständige Aufsicht) geschaffen  

 


